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1 Einleitung 

1.1 Planungsan lass und Planerfordern is  

Die Bundesrepubl ik Deutsch land hat mit  dem Kl imaschutzgesetz (KSG) vom 12.  De -

zember 2019 (BGBl.  I  S. 2513), zu letzt  geänder t durch Gesetz vom 18.  August 2021,  

verbindl iche nat ionale Kl imaschutzziele normier t. B is zum Jahr 2045 ist  Treibhausgas-

neutral i tät  zu erreichen (§ 3 Abs. 2 KSG).  Zur Erreichung dieser Ziele hat der Bundes-

gesetzgeber den Ausbau der erneuerbaren Energien zum überragenden öf fent l ichen 

In teresse erklär t (§ 2 EEG 2023). Diese Wertung wurde durch das Bundesverfassungs-

gericht mit  Beschluss  vom 24.  März 2021 (1 BvR 2656/18 u.a. ) verfassungsrecht l ich 

untermauert, indem das Gericht die inter temporale Freiheitssicherung als  Verfas-

sungsgebot anerkannte.  

Mit dem Windenergief lächenbedarfsgesetz (WindBG) vom 20.  Ju l i  2022 (BGBl.  I  S. 

1353) hat der Bund den Ländern verbindliche Flächenbeitragswer te für die Windener-

gienutzung vorgegeben.  Für Hessen gelten gemäß Anlage Spalte 1 WindBG Flächen-

beitragswer te von 1,8 % der Landesf läche bis  zum 31.  Dezember 2027 und 2,2 % bis 

zum 31.  Dezember 2032.  

Das Baugesetzbuch (BauGB) wurde durch das Gesetz zur Stärkung des Ausbaus der 

Windenergie an Land um wesent l iche Regelungen ergänzt. § 249 Abs. 2 BauGB enthält  

Sonderregelungen für die Zu läss igkeit  von Windenergiean lagen an Land.  § 249 Abs.  4 

BauGB stel lt  klar,  dass  das Erreichen eines Flächenbeitragswer tes die Ausweisung 

zusätzl icher Flächen für Windenergieprojekte n icht aussch l ießt. Das Windenergief lä -

chenbedarfsgesetz (WindBG) def in ier t in  § 2 Nr.  1 als  Windenergiegebiet  jede in  einem 

Flächennutzungsplan für die Windenergienutzung ausgewiesene Fläche. Gemäß § 6 

WindBG s ind Windenergiegebiete Beschleun igungsgebiete,  in denen verein fachte Ge -

nehmigungsverfahren gelten.  

Das Land Hessen verfo lgt  das Ziel  einer treibhausgasneutralen Energieversorgung bis  

2045 und hat der Windenergie dabei eine zentrale Rol le zugewiesen.  Der Landesent-

wicklungsplan Hessen 2020 (3.  Änderung) formul ier t  als  Ziel  der Raumordnung,  dass  

mindestens  2 % der Landesf läche für die Windenergienutzung bereit zustel len sind.  

Die Steuerung erfo lgt  über die Regionalplanung durch Ausweisung von Vorranggebie -

ten für Windenergienutzung in  den Tei lregionalplänen Energie.  

Der gemeinsame Erlass des Hess ischen Min is teriums für Umwelt,  K l imaschutz, Land-

wir tschaft  und Verbraucherschutz und des Hess ischen Minis teriums für Wir tschaft , 

Energie,  Verkehr und Wohnen vom Mai 2023 (Neuregelungen zur Besch leun igung des 

Windenergieausbaus) s tel lt  k lar,  dass  das Vorranggebiet  für Forstwir tschaft  nach den 

Fest legungen im LEP Hessen 2000 und den Teilregionalplänen Energie kein  der Wind-

energienutzung entgegenstehendes Ziel  dars tell t.  Angesichts  eines  Waldanteils  von 

42 % der Landesf läche und der Lage der wind- und ertragreichen Standor te auf  den 

Höhen der hess ischen Mit telgebirge kann Hessen Waldf lächen n icht vom Windener-

gieausbau aussparen.  

Das Hess ische Min isterium für Wir tschaft,  Energie,  Wohnen und ländl ichen Raum hat 

am 12.  März 2024 auf  Bas is  der Besch lüsse der Regionalversammlungen NordOstHes-

sen,  Mit telhessen und Südhessen sowie der Verbandskammer des Regionalverbands 

Frankfurt -RheinMain  fes tgestel lt , dass al le hess ischen Teilregionalpläne Energie zum 
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2.  Oktober 2023 in  Summe den ersten Flächenbeitragswer t in  Höhe von 1,8 % der 

Landesf läche erreicht haben. Die Planungsregion NordOstHessen hat mit 2,0 % den 

Flächenbeitragswer t  sogar über tro ffen.  

Mit dem Erreichen des ersten Flächenbeitragswer tes  richtet s ich die Zu läss igkeit  von 

Windenergiean lagen gemäß § 249 Abs.  2 BauGB außerhalb der ausgewiesenen Wind-

energiegebiete nach § 35 Abs.  2 BauGB. Können die Darstel lungen des Flächennut-

zungsplans n icht berücksicht igt  werden,  s tehen dem Vorhaben in  der Regel ö ffent l iche 

Belange entgegen.  Die Zu läss igkeit kann somit  nur im Rahmen einer Posit ivplanung 

durch die Bau leitplanung ermögl icht werden.  Gemäß § 249 Abs. 4 BauGB sch l ießt das  

Erreichen eines  Flächenbe itragswer ts  die Ausweisung zusätzlicher Flächen für Wind-

energieprojekte n icht aus.  

Die Gemeinde Breuna beabs ichtigt,  im Bereich des Wolfslohs  die planungsrecht l ichen 

Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergiean lagen zu schaf-

fen.  Der Planungsbereich umfasst eine Fläche von ca.  41,5 ha nordöstl ich  des Orts-

tei ls  N iederl is t ingen im Landkreis  Kassel.   

Das Plangebiet bef indet s ich südwest l ich des  bestehenden Vorranggebietes für Wind-

energie VRG KS 21 und öst l ich  des VRG KS 27.  

Da die verfahrensgegenständl ichen Flächen im geltenden Flächennutzungsplan als 

„Fläche für die Forstwirtschaft“  dargestel lt  s ind und n icht als  Windenergiegebiet  im 

Sinne des § 2 WindBG ausgewiesen s ind, bedarf es  einer Änderung des Flächennut-

zungsplanes,  u m die Errichtung von Windenergiean lagen planungsrecht l ich  zu ermög-

l ichen. Die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Breuna s tehen im Grundsatz im Ein-

klang mit  den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplanes und des Tei lre -

gionalplanes Energie Nordhessen 2017.  

Der Einleitungsbesch luss  zur 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes wurde von der 

Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna am 30.09.2025 gefasst.  

1.1  Ziel der Planung  

Ziel  der Planung is t  die Darstel lung einer Fläche von ca.  41,5 ha als  „Sonderbauf läche“ 

mit  der Zweckbest immung „Erneuerbare Energien - Windenergie“ im Flächennutzungs-

plan der Gemeinde Breuna.  Die Darstellung erfo lgt  als  Überlagerung der bestehenden 

Darstel lung „Fläche für die Forstwir tschaft“ durch eine Schraffur als Sonderbauf läche 

gemäß § 5 Abs.  2 Nr.  2b BauGB. Diese Darstellungsform trägt dem Umst and Rech-

nung,  dass eine Mehrfachnutzung der Flächen angestrebt wird,  die sowohl den lang-

fr ist igen Erhalt  der  Waldfunkt ion als  auch die Nutzung für Windenergie ermöglicht.  

Mit der Ausweisung verfolgt die Gemeinde Breuna das Ziel,  einen Beitrag zur Errei -

chung der K l imaschutzziele auf  Bundes - und Landesebene zu leis ten und die vorhan-

dene Windenergie -Infrastruktur in  den angrenzenden Vorranggebieten durch eine Ar-

rondierung zu ergänzen.  Die Konzentrat ion der Windenergienutzung in einem zusam-

menhängenden räumlichen Kontext  gewährleis tet  eine raumver trägliche Steuerung 

und ermögl icht Synergieeffekte bei Ersch ließung und Netzanbindung.  

1.3 Zweck der Planung  

Die vorl iegende FNP -Änderung dient der Schaf fung der planungsrecht l ichen Voraus-

set zungen für die Errichtung von Windenergiean lagen im Plangebiet. D ie Änderung 
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wird als reine Flächennutzungsplanänderung im Regelverfahren nach §§ 2 f f. BauGB 

durchgeführ t.  Ein  paral lel  verlaufender Bebauungsplan wird n icht aufgestel lt.  

Anzahl,  Standor t, Höhe und techn ische Ausgestaltung der Windenergiean lagen wer-

den n icht auf  der Ebene des Flächennutzungsplanes fes tgelegt.  D ie konkrete Standor t-

planung erfo lgt  im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundes -Immiss i -

onsschutzgesetz.  Auf  dieser nachgelagerten Verfahrensebene werden auch die immis-

s ionsschutzrecht l ichen Anforderungen (Schall,  Schat tenwurf ) sowie die Eingrif fs -Aus-

gleichs -Bi lanzierung durchgeführt .  

2 Ausgangssituation 

2.1  Räumliche Lage, Größe und Realnutzung  

Der Geltungsbereich der 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes liegt in  der Gemar-

kung Niederl ist ingen und Breuna im Landkreis  Kassel.  Das Plangebiet  ers treckt s ich 

über Flur 8 mit den Flurstücken 25/2 (tei lweise),  19/3 (tei lweise), 4 (tei lweise),  5 (tei l -

weise), 6,  7 und 20/8 (teilweise).  D ie Gesamtgröße beträgt ca.  41,5 ha.  

Das Plangebiet  bef indet s ich nordöst lich  des Orts tei ls  N iederl is tingen,  ca.  1,3 km von 

der Or ts lage entfernt. Weitere Ortschaften in der Umgebung s ind Niedermeiser (ca. 

1,6 km öst l ich) und Ersen (ca.  1,0 km nordwest l ich).  Das Plangebiet  l iegt auf  einer 

bewaldeten Erhebung mit Höhenlagen zwischen 241 m und 338 m ü.  NHN und weist  

moderate Hangneigungen von 2 bis 8 Grad auf.  

 

Abb i ldung 1 : Übers ichtsp lan zur  Lage des räuml ichen Gel tungsbere iches    
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Die verfahrensgegenständl ichen Flächen s ind vo l ls tändig mit  Wald bestanden. Der 

Waldbestand wird überwiegend von Buche (Fagus sylvat ica) in der Altersklasse 81 –

120 Jahre geprägt.  D iese Buchenbestände domin ieren die Unterabteilungen 59  a, 

60  a, 64  a und 65  a und bi lden den räumlichen Schwerpunkt des  Plangebiets.  In  der 

Unterabtei lung 60  b treten andere Laubbäume mit  hoher Umtriebszeit  (ALh,  z.  B. 

Esche,  Bergahorn) als  führende Baumar t in  d er Altersklasse 41–80 Jahre auf.  Die 

Unterabtei lung 59  b weist  einen M ischbestand aus Buche,  Eiche und Lärche (Larix  

decidua) mit  ALh -Antei len in  der Altersklasse 41–80 Jahre auf.  

Die Bestandsstruktur lässt  auf  einen gesch lossenen Hal lenwald mit  hohem Kronen-

schluss  schl ießen.  Innerhalb des Plangebiets  s ind keine öko logisch wert vo l len Flächen 

(OF) per Planzeichen der Fors teinrichtung ausgewiesen.  So lche Flächen befinden sich 

jedoch in der westl ich angrenzenden Abteilung 61, die n icht Bestandteil  des  Ände -

rungsbereichs  is t.  Durch die Abteilungen verläuft  ein  Forstwir tschaftsweg,  der mit  LKW 

befahrbar is t.  Unmittelbar angrenzend bef inden s ich landwirtschaft l ich genutzte Flä -

chen sowie wei tere fors twirtschaftl ich  genutzte Waldbereiche. Im Plangebiet bef inden 

s ich keine Siedlungsf lächen; der Mindestabstand zu Siedlungen  beträgt ca.  1,0 km.  

Die Windverhältn isse des Standor tes  s ind für die Windenergienutzung geeignet.  Ge -

mäß der Windpotenzialkar te Hessen (TÜV SÜD Industrie Serv ice GmbH, Wind Cer t 

Serv ices,  Bericht Nr.  MS -1104-031-HE-de, Rev. 1,  16.12.2011) beträgt die model-

l ier te Windgeschwindigkeit in  140 m Höhe über Grund im Plangebiet ca.  5,5 bis 5,75 

m/s.  Die im Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (3.  Änderung) fes tgelegte R icht-

größe für die Mindestwindgeschwindigkeit  von 5,75 m/s  in  140 m Höhe wird am oberen 

Rand der model lier ten Bandbreite erreicht.  Auf  der Grundlage der dokument ierten Be -

tr iebserfahrungen der in  den unmittelbar angrenzenden Vorranggebieten VRG KS 21 

und VRG KS 27 bereits  errichteten und in  Betrieb bef indl ichen Windenergiean lagen ist  

davon auszugehen,  dass  die s tandor t - und höhenklimat ischen Verhältnisse am Plan-

s tandort  mit  den jen igen der benachbar ten Vorranggebiete vergleichbar s ind und ein 

wir tschaft l icher Betrieb der geplanten An lagen h inreichend ges icher t  erscheint.  

2.2  Planerische Ausgangslage  

2.2.1  Landesentwicklungsplan Hessen 2020  

Der Landesentwicklungsplan Hessen 2020 (LEP Hessen 2020) in  der Fassung der 3. 

Änderung bi ldet den landesweiten Rahmen für die räumliche Entwicklung. Für die 

Windenergienutzung formul ier t  der LEP als  Ziel der Raumordnung, dass  mindestens 2 

% der Landesf läche für die Windenergienutzung bereit zustel len sind.  

Der LEP def in ier t  fo lgende planungsrelevante Kriterien für die Ausweisung von Wind-

energiegebieten:  eine Mindestwindgeschwindigkeit von 5,75 m/s in 140 m Höhe über 

Grund,  einen Mindestabstand von 1.000 m zu bestehenden und geplanten Siedlungs-

gebieten,  einen Mindestabstand von 150 m zu Bundesautobahnen sowie den Aus-

schluss öko logisch besonders  sens ibler Gebiete (Naturschutzgebiete,  Bannwälder).  

Eine Höhenbegrenzung für Windenergiean lagen is t  im LEP n icht vorgesehen.  

Der LEP stel l t ferner klar, dass die Inanspruchnahme von Waldf lächen für die Wind-

energienutzung zu läss ig is t,  wenn andernfal ls  der Windenergienutzung n icht substan-

ziel l  Raum gegeben werden kann.  Anges ichts  eines  Waldantei ls  von 42 % der Landes-

f läche und der Lage der wind- und ertragreichen Standorte auf  den Höhen der 
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hess ischen Mit telgebirge ist  eine Windenergienutzung auf  Waldf lächen in  Hessen re -

gelmäßig erforderl ich.  Jedes ausgewiesene Vorranggebiet  muss dabei Plat z für min-

destens drei  Windenergiean lagen im räumlichen Zusammenhang bieten.  

Die Entwicklungsabs ichten der Gemeinde Breuna erfü l len die wesent lichen Kriterien 

des LEP.  Der Mindestabstand von 1.000 m zu Siedlungsgebieten wird eingehalten.  Das 

Plangebiet  l iegt nicht in öko logisch besonders  sens iblen Gebieten.  

2.2.2  Regionalplan Nordhessen 2009 und Tei lregionalplan Energie 2017  

Der Regionalplan Nordhessen 2009 s tell t für das Plangebiet  ein „Vorranggebiet für 

Forstwir tschaft“ dar. Der am 26. Jun i 2017 wirksam gewordene Tei lregionalplan Ener-

gie Nordhessen 2017 (Beschluss der Regionalversammlung Nordhessen vom 7. Okto-

ber 2016,  Genehmigung durch die Hessische Landesregierung am 15.  Mai 2017) legt 

für die Planungsregion NordOstHessen insgesamt 169 Vorranggebiete für Windener-

gienutzung auf  ca.  16.600 ha fes t.  D ies  entspricht 2,0 % der Planungsregionsf läche.  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen s ind im Teilregionalplan Energie n icht als  

Vorranggebiet  für Windenergie fes tgelegt.  Nordöst lich  und westl ich  des Plangebietes  

bef inden s ich in  ca. ein und ca. 1,5 Ki lometer Entfernung jedoch die Vorranggebiete 

VRG KS 21 und VRG KS 27,  in  denen bereits  Windenergiean lagen betrieben werden.  

Die in  dem Plantei l  des  Tei lregionalplans  fes tgelegten Vorranggebiete für Windener-

gienutzung erzielen gegenüber den anderen Flächen eine Aussch lusswirk ung,  sodass 

die Zu läss igkeit  von  Windenergiean lagen außerhalb der ausgewiesenen Vorrangge -

biete nach § 35 Abs.  2 BauGB zu beur teilen  is t.  

 

Abb i ldung 2 : D ars te l l ungen im Te i l reg iona lp lan Energ ie Nordhessen 2017   
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D ie Inanspruchnahme des Vorranggebietes  für Fors twirtschaft  s tel l t  formal einen Ziel-

konf likt  mit der regionalplanerischen Fest legung dar.  Dieser wird durch zwei s ich er-

gänzende Rechtsgrundlagen aufgelöst:  

Zum einen s tel l t  der gemeinsame Erlass  HMUKLV/HMWEVW vom Mai 2023 zur Be-

sch leun igung des Windenergieausbaus klar,  dass  das Vorranggebiet  für Fors twirt-

schaft  der Windenergienutzung n icht entgegensteht,  da eine Windenergienutzung auf  

Waldf lächen in  Hessen anges ichts eines  Waldantei ls  von 42 % der Landesf läche und 

der Lage der windreichen Standorte auf  den Mittelgebirgshöhen regelmäßig erforder-

l ich  is t.  

Zum anderen wurde § 245e Abs. 5 BauGB durch das RED -II I-Umsetzungsgesetz vom 

12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr.  189) novel l iert.  Nach der novel l ierten Fassung 

bedarf es für die Darstel lung zusätzl icher Windenergiegebiete im F lächennutzungsplan 

keines  vorgeschalteten Zielabweichungsverfahrens mehr.  Die Prüfung,  ob die Darstel-

lung mit  dem betrof fenen Vorranggebiet  unvereinbar ist ,  obliegt der Gemeinde.  Die 

zeit l iche Befris tung –  Erreichen der F lächenbeitragswerte –  b leibt  unverändert.  D ie 

Gemeinde Breuna is t  bei der Ausweisung zusätzl icher Windenergiegebiete an die Aus-

sch lusswirkung der Vorranggebiete für Windenergie n icht gebunden (§ 249 Abs.  4 

BauGB). Ein formales  Zielabweichungsverfahren nach § 8 HLPG –  das  beim Regie-

rungspräs idium Kassel zu  beantragen wäre –  wird daher n icht durchgeführt.  

Weiterhin  legt der Regionalplan Nordhessen 2009 ein  „Vorbehaltsgebiet  für den Grund-

wasserschutz“ fest. Der Grundsatz steht den Entwicklungsabs ichten n icht entgegen,  

da durch techn ische Vermeidungsmaßnahmen im Genehmigungsverfahren nach dem 

BImSchG eine Beeinträchtigung des Grundwasserschutzes ausgesch lossen werden 

kann.  

2.2.3  Flächennutzungsplan der Gemeinde Breuna  

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde Breuna stel l t das  Plangebiet  als 

„Fläche für die Forstwir tschaft“  dar.  Sonderbauf lächen für Windenergie s ind bisher 

n icht dargestel l t. Da diese Darstel lung der beabs ichtigten Windenergienutzung entge -

gensteht und nach der Feststellung des Erreichens des Flächenbeitragswertes  die Zu-

läss igkeit  von Windenergiean lagen außerhalb ausgewiesener Windenergiegebiete nach 

§ 35 Abs. 2 BauGB zu beur teilen  is t,  kann die Zuläss igkeit nur im Rahmen einer Pos i -

t ivplanung ermögl ich t werden.  
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Abb i ldung 3 : D ars te l l ungen im Flächennut zungsplan der Gemeinde Breuna  

Mit der vorl iegenden 3.  Änderung werden die betreffenden Flächen als  „Fläche für die 

Forstwir tschaft“  unveränder t  dargestel lt  und durch eine Schraffur als  Sonderbauf läche 

mit  der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien  - Windenergie“ überlagert.  

2.2.4  Darstel lungen von umweltschützenden Plänen und Schutzgebieten  

Nach § 1 Abs.  6 Nr.  7 Buchstabe g BauGB s ind die Darstel lungen von umweltschüt-

zenden Plänen in  der Abwägung zu berücksicht igen.  

Auf dem Plangebiet  selbst bef inden sich keine Schutzgebietsausweisungen nach dem 

Naturschutzrecht.  Das Plangebiet l iegt innerhalb des Naturparks Habichtswald. Im 

Umkreis  von 300 m zum Plangebiet  bef inden s ich das Naturdenkmal „Orchideenwiese“ 

sowie gesetzl ich  geschützte Biotope (u.a.  Apfel -Streuobst am Wolfs loh,  Pf laumen -

Streuobst am Wolfs loh, Magerrasen am Wolfs loh). D iese Biotope werden durch die 

Plandarstellung n icht unmittelbar berühr t.  

Im Umkreis  von 3.000 m zum Plangebiet  bef inden s ich sechs Fauna -Flora -Habitat -

Gebiete (Entfernung jewei ls  zum Rand des Geltungsbereichs):  „Kalkmagerrasen ent-

lang der Diemel“ (ca. 2,8 km nördl ich), „Warmberg -Osterberg“ (ca. 2,5 km östl ich),  

„Schot tenbruch bei N iedermeiser“ (ca.  1,8 km öst l ich),  „Bach lauf  der Warme von Eh-

len bis Liebenau“ (ca. 2,6 km südlich),  „Kelzer Holz und Meßhagen“ (ca. 2,4 km süd-

öst l ich) sowie „Wälder bei Zierenberg“ (ca. 2,3 km südwest lich). Vogelschutzgebiete 

s ind im 3-km-Umkreis  n icht vorhanden;  dies  wurde anhand des NaturegViewers des 

HLNUG (Abfrage Apri l 2026) veri fiz iert .  Im selben Umkreis  bef inden s ich zwei Natur-

schutzgebiete („Schot tenbruch bei N iedermeiser“,  „Warmberg -Osterberg“) sowie das 

Landschaftsschutzgebiet  „Auenverbund Diemel“.  
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2.2.5  Ausschlussprüfung nach § 249c Abs 2 BauGB  

Gemäß § 249c Abs.  1 BauGB (eingefügt durch das RED -II I-Umsetzungsgesetz vom 12. 

August 2025,  BGBl.  2025 I Nr.  189) s ind im F lächennutzungsplan dargestell te Wind-

energiegebiete zugleich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land dar-

zustel len.  Die Darstel lung als Besch leun igungsgebiet  is t nach § 249c Abs.  2 BauGB 

ausgeschlossen,  soweit das Windenergiegebiet in  einem der nachfolgend geprüften 

Gebiete l iegt.  D ie Prüfung fo lgt  den Vorgaben der Gesetzesbegründung (BT -Drs . 

21/797,  S.  61 f. ).  

Nr.  1 –  Gebietsschutzrecht l iche Aussch lusskul isse 

Das P langebiet  l iegt n icht in  einem Natura 2000 -Gebiet (FFH-Gebiet oder Vogel-

schutzgebiet),  n icht in  einem Naturschutzgebiet, n icht in einem Nat ionalpark und n icht 

in  einer Kern- oder Pf legezone eines  Biosphärenreservats  nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz. 

Datengrundlage und Methodik: Die Prüfung erfo lgte durch Verschneidung der P lange-

bietsgrenzen mit  den amtl ichen Schutzgebietsgrenzen im NaturegViewer des HLNUG 

(Abfragedatum: 10.04.2026,  Datenstand:  15.03.2026).   

Ergebnis der Verschneidung: Das P langebiet überlappt mit keinem der in § 249c Abs. 

2 Nr. 1 BauGB genannten Schutzgebiete.  Die nächstgelegenen Natura 2000 -Gebiete 

(FFH-Gebiete) bef inden s ich in  einem Mindestabstand von ca. 1,8 km zum Plangebiet.  

Vogelschutzgebiete s ind im Umkreis  von 3.000 m n icht vorhanden.  

Das P langebiet  l iegt innerhalb des Naturparks  Habichtswald.  Naturparke s ind in  der 

absch l ießenden Aufzäh lung des § 249c Abs.  2 Nr. 1 BauGB n icht aufgeführt . Der Na-

turpark Habichtswald entfaltet keine dem Nat ionalpark oder Biosphärenreservat ver-

gleichbare Schutzwirkung; seine Ausweisung s teht der Windenergienutzung n icht ent-

gegen.  Die Belange des Naturparks  werden gleichwohl als  Abwägungsbelang nach § 

1 Abs.  6 Nr.  7b BauGB berücks ichtigt.  

Ergebnis: Der Aussch lusstatbestand nach § 249c Abs. 2 Nr.  1 BauGB is t n icht erfü ll t.  

Nr.  2 –  Artenschutzfach licher Aussch luss  

Die Darstel lung als  Besch leun igungsgebiet  is t  ferner ausgesch lossen in  Gebieten mit 

landesweit  bedeutsamem Vorkommen mindestens einer durch den Ausbau der Wind-

energie betrof fenen Art im Sinne des § 249c Abs.  2 Satz 1 Nr.  2 BauGB. Eine Art  is t 

betro f fen,  wenn durch den Ausbau der Windenergie Verstöße gegen § 44 Abs.  1 Nr.  1 

bis 3 BNatSchG zu erwarten  s ind (§ 249c Abs. 2 Satz 2 BauGB).  

Die Gesetzesbegründung konkret is iert  den Begri f f  „ landesweit  bedeutsames Vorkom-

men” als h inreichend klar durch die P lanungsträger zu identi f iz ierende,  öko logisch 

hochwert ige oder empf indl iche Gebiete im jewei l igen Bundesland.  Als  Beispiele nennt 

die Gesetzesbegründung Dichtezentren,  Schwerpunktvorkommen,  Brut - und Rastge-

biete,  Kolon ien sowie sonst ige Ansammlungen betrof fener Arten.  

Die Ermitt lung erfo lgt  auf  der Grundlage vorhandener Daten (§ 249c Abs.  2 Satz 1 Nr. 

2 Halbsatz 2 BauGB).  Fo lgende Datenquellen wurden ausgewertet:  
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(a)  NATUREG -Datenbank des HLNUG –  Abfrage 10.04.2026:  Im Plangebiet  und im 

Umkreis  von 3.000 m s ind keine Dichtezentren, Schwerpunktvorkommen oder 

Ko lon ien ko l l is ionsgefährdeter Vogelarten dokument ier t.  

(b)  Artendatenbank des HLNUG – Abfrage 04.11.2026:  Keine Nachweise landes-

weit  bedeutsamer Vorkommen im Plangebiet.  

(c)  Landesweite Artenschutzku l isse:  Das Plangebiet l iegt in  keiner landesweiten Ar-

tenschutzku l isse.   

(d)  Daten aus den Genehmigungsverfahren der Vorranggebiete VRG KS 21 und VRG 

KS 27:  Die Genehmigungsunterlagen der bestehenden Windenergiean lagen in  

den angrenzenden Vorranggebieten enthalten ar tenschutzrecht l iche Gutachten,  

die Rückschlüsse auf die Ar tens itua tion im Landschaftsraum ermögl ichen.  

(e)  Laufende Horstkar t ierung: Eine Horstkar tierung im Sinne des § 45b BNatSchG 

wird derzeit  für das  Plangebiet  und den relevanten Untersuchungsraum durch-

geführ t.  Die Ergebnisse l iegen zum Zeitpunkt der Vorentwurfsfassung noch 

n icht vor und werden vor der forme l len Offen lage in die Begründung eingear-

beitet.  Sol l ten die Kar t ierungsergebnisse landesweit bedeutsame Vorkommen 

kol l is ionsgefährdeter Ar ten nachweisen, wird die Darstellung als  Besch leun i -

gungsgebiet  auf der Grundlage aktualis ier ter Daten überprüft  und gg f.  räumlich 

angepasst oder zurückgenommen.  

Prü fung auf  besonders  geeignete Lebensräume (§ 249c Abs.  2 Satz 3 BauGB):  

Besonders  geeignete Lebensräume im Sinne des § 249c Abs.  2 Satz 3 BauGB s ind 

insbesondere die Lebensraumtypen nach Anhang I der Richt l in ie 92/43/EWG, die für 

durch den Ausbau der Windenergie betrof fene Arten als  Habitate geeignet s ind.  Die 

Buchenbestände im P langebiet  (Altersklasse 81–120 Jahre) können grundsätzl ich  auf-

grund der Merkmale eine Zuordnung zum FFH -Lebensraumtyp 9110 (Hains imsen -Bu-

chenwald) oder 9130 (Waldmeis ter -Buchenwald) aus lösen.  Eine amtl iche Kart ierung 

dieser Flächen als  FFH -Lebensraumtyp l iegt nach den verfügbaren Daten n icht vor. 

Eine vegetationskundl iche Überprüfung,  ob die Bestände die Kriterien eines  FFH -Le-

bensraumtyps erfü l len,  wird im Rahmen der Entwurfs fassung ergänzt. Auch ohne förm-

l iche LRT-Zuordnung is t  das  Quart ierpotenzial der  Buchenbestände für baumbewoh-

nende F ledermausarten (al le Anhang -IV-Arten der FFH-Richt l in ie) als  planungsrele-

vant anzusehen. 

Prü fung der Verantwortungsarten (§ 54 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG):  

Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG wurde bisher n icht erlassen. 

Diese Artenkategorie ist  daher derzeit  ohne Anwendungsbereich.  

Vorläuf iges  Ergebnis der Ausschlussprüfung (Stand Vorentwurf):  

Nach den derzeit  verfügbaren Daten l iegt der Aussch lusstatbestand nach § 249c Abs. 

2 Nr. 2 BauGB n icht vor. D ie Einschätzung s teht unter dem Vorbehalt  der lau fenden 

Horstkart ierung und der LRT-Überprüfung. Die endgült ige Bewertung erfolgt in der 

Entwurfsfassung nach Vorl iegen al ler Kart ierungsergebnisse.  

Gesamtergebnis:  Das P langebiet l iegt nach derzeit igem Kenntniss tand n icht in  der 

Ausschlussku lisse des § 249c Abs.  2 BauGB. Die Darstel lung als Besch leun igungsge-

biet  is t vorbehalt l ich  der ausstehenden Kart ierungen zu läss ig.  
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2.3  Rechtl iche Ausgangslage  

Die rechtl iche Ausgangs lage wird durch das Zusammenwirken von Bauplanungsrecht 

(BauGB), Naturschutzrecht (BNatSchG,  HeNatG),  Waldrecht (BWaldG, HWaldG), Im-

missionsschutzrecht (BImSchG) und den landesplanerischen Vorgaben (LEP Hessen,  

TRP Energie) bestimmt.  Maßgebl iche Rechtsänderung ist  das  RED -II I-Umsetzungsge-

setz vom 12.  August 2025 (BGBl.  2025 I Nr.  189), das  mit  Wirkung zum 15. August 

2025 den neuen § 249c BauGB in  das Baugesetzbuch eingefügt hat.  

Besch leun igungsgebiet  nach § 249c BauGB 

Mit dem Wirksamwerden der vorl iegenden F lächennutzungsplanänderung wird das 

P langebiet als  Windenergiegebiet  im Sinne des § 2 Nr. 1 WindBG ausgewiesen.  Gemäß 

§ 249c Abs.  1 BauGB ist  das  Windenergiegebiet  zugleich als  Besch leun igungsgebiet 

für die Windenerg ie an Land darzustel len,  vorbehalt l ich  der Aussch lusstatbestände 

nach § 249c Abs.  2 BauGB. Die Aussch lussprüfung is t  in  Kapitel 2.2.5 dokument iert.  

D ie Darstel lung als Besch leun igungsgebiet  setzt eine dreistu f ige Prüf fo lge voraus (vgl. 

Art.  15c der R icht l in ie (EU) 2018/2001 i.d.F.  der RL (EU) 2023/2413):  

(1)  Ausschlussprüfung nach § 249c Abs.  2 BauGB (dokument iert  in Kap.  2.2.5),  

(2)  Darstellung von Regeln  für Minderungsmaßnahmen nach § 249c Abs.  3 BauGB,  

(3)  Prüfung der Ermessensöf fnung nach § 249c Abs. 4 BauGB.  

Übergangsrecht (§ 245f Abs.  3 BauGB) 

Der Aufs tel lungsbesch luss  zur 3.  Änderung des F lächennutzungsplanes wurde am 30.  

September 2025 gefasst. D ieser Zeitpunkt l iegt nach dem Inkraft treten des § 249c 

BauGB am 15.  August 2025.  Die Übergangsvorschri f t des § 245f Abs. 3 BauGB, die 

für vor dem 15.  August 2025 eingeleitete P lanaufs tel lungsverfahren eine nachträgl i-

che Ausweisung als  Besch leun igungsgebiet  in  einem separaten Verfahren ermögl icht,  

is t daher n icht einschlägig. Die Darstellung als  Besch leun igungsgebiet erfo lgt  in te-

griert  im laufenden FNP -Änderungsverfahren.  

Ermessensöf fnung (§ 249c Abs.  4 BauGB) 

Das Land Hessen hat den F lächenbeitragswert  für 2027 von 1,8 % der Landesf läche 

erreicht (Feststel lung gemäß § 5 Abs. 1 WindBG, Bekanntmachung im Staatsanzeiger 

für das  Land Hessen am 12.  März 2024).  Die bestehenden Windenergiegebiete in  den 

hess ischen Tei lregionalplänen Energie s ind nach § 6a WindBG kraft  Gesetzes  als  Be-

sch leun igungsgebiete erklärt,  da s ie vor dem 19.  Mai 2024 ausgewiesen wurden.  

Bei der vorl iegenden FNP -Änderung handelt es  s ich um die Ausweisung eines  zusätz-

l ichen Windenergiegebietes  jenseits des  erreichten F lächenbeitragswertes.  § 249c 

Abs. 4 BauGB eröffnet den Ländern die Mögl ichkeit,  durch Landesgesetz zu best im-

men, dass  die Darstel lung zusätzlicher Windenergiegebiete als Besch leun igungsge-

biete im Ermessen der Gemeinde l iegt,  sobald und so lange der F lächenbeitragswert  

erreicht is t.  Nach Kenntn is  der Gemeinde Breuna hat das  Land Hessen von dieser 

Ermächt igung bisher keinen Gebrau ch gemacht.  Mangels  einer landesgesetzl ichen 

Einschränkung gi l t  die Pfl icht des  § 249c Abs.  1 BauGB uneingeschränkt.  

Genehmigungserleichterungen im nachgelagerten BImSchG -Verfahren 

Die Darstel lung als Besch leun igungsgebiet  hat zur Fo lge, dass  im nachgelagerten Ge-

nehmigungsverfahren nach dem BImSchG die Erleichterungen des § 6b WindBG An-

wendung f inden.  § 6b WindBG is t  an die Stel le des  zum 30.  Jun i 2025 ausgelaufenen 
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§  6 WindBG getreten und regelt  die Genehmigungserleichterungen in  planerisch aus-

gewiesenen Besch leun igungsgebieten.  Die Erleichterungen umfassen insbesondere 

den Entfal l  der Umweltverträgl ichkeitsprüfung (§ 6b Abs. 1 Satz 1 Nr.  1 WindBG),  den 

eingeschränkten Prüfgegenstand der artenschutzrecht l ichen Prüfung und die einge-

schränkte FFH-Verträgl ichkeitsprüfung.  Es handelt s ich n icht nur um verfahrensrecht-

l iche Erleichterungen (verkürzte Fris ten),  sondern auch um materiel l -recht liche Ände-

rungen des Prüfprogramms. 

Gemäß § 6b Abs.  9 WindBG ist  bei Vorhaben,  für die sowohl die Erleichterungen nach 

§ 6 WindBG (für kraf t  Gesetzes  erklärte Besch leun igungsgebiete nach § 6a WindBG) 

als  auch nach § 6b WindBG (für planerisch ausgewiesene Besch leun igungsgebiete) in 

Betracht kommen,  das Verfahren grundsätzlich  nach § 6 WindBG durchzuführen,  es  

sei  denn, der Antragstel ler verlangt gegenüber der Zu lassungsbehörde ausdrückl ich 

die Anwendung von § 6b WindBG.  

Feh lerfo lgenregelung 

Gemäß § 249c Abs. 6 BauGB is t eine Verletzung der Anforderungen der Absätze 1 bis  

3 und 5 an die Ausweisung von Besch leun igungsgebieten für die Rechtswirksamkeit  

des Windenergiegebiets  im Übrigen unbeacht l ich.  Ein  etwaiger Feh ler bei der Darstel-

lung des Besch leun igungsgebietes  führt  daher n icht zur Unwirksamkeit  der FNP -Än-

derung als  Windenergiegebiet.  D ie Fehlerfo lgenregelung betrif f t aussch l ießl ich  die Be-

sch leun igungsgebiet -Darstel lung;  s ie erstreckt s ich n icht auf  al lgemeine Anforderun-

gen an die FNP-Änderung (§§ 1 Abs.  7,  2 Abs.  3,  2 Abs.  4 BauGB).  Abwägungsmängel 

im Bereich des Artenschutzes,  die das Ermitt lungsgebot des § 2 Abs. 3 BauGB betref-

fen,  s ind über § 249c Abs.  6 BauGB n icht hei lbar.  

Für die verfahrensgegenständl iche FNP -Änderung wird eine s trategische Umweltprü-

fung (SUP) gemäß § 2 Abs.  4 BauGB durchgeführ t.  D ie Ergebnisse s ind im Umweltbe -

richt dokument ier t,  der Bestandtei l  der Begründung is t .  

2.4  Planerische Überlegungen und Abwägung  

2.4.1  Erläuterung der Planung  

Die Gemeinde Breuna beabs icht igt,  die an die bestehenden Vorranggebiete VRG KS 

21 und VRG KS 27 angrenzenden Waldf lächen im Bereich des Wolfslohs  für die Wind-

energienutzung auszuweisen.  D er Lückenschluss  zwischen den bestehenden Wind-

energief lächen ermögl icht die Nutzung der vorhandenen Erschl ießungs in frastruktur 

(übergeordnete Erschl ießungsan lagen ,  Netzanbindung) und reduzier t  die Neuersch l ie -

ßung bisher unberührter Flächen.  Die verkehrl iche Erschl ießung erfo lgt  über die vor-

handenen Forstwir tschaftswege,  die  für den Bau- und Betriebsverkehr er tüchtigt wer-

den.  Die Netzanbindung erfolgt  über die bestehende In frastruktur der angrenzenden 

Windenergiean lagen.  

2.4.2  Flächennutzungsplan nach der Änderung  

Die Gemeinde Breuna stel l t die verfahrensgegenständl ichen Flächen gemäß § 5 Abs.  

2 Nr. 9b BauGB als  „Fläche für den Wald“ dar und überlager t  diese mit einer Schraffur 

für Sonderbauf lächen nach § 5 Abs.  2 Nr.  2b BauGB mit  der Zweckbest immung „ Er-

neuerbare Energien - Windenergie“. Die Darstel lung als „Fläche für den Wald“ bleibt 
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bestehen,  um klarzustel len,  dass  die Grundfunkt ion des Waldes prioris ier t  wird und 

nur punktuel l  –  für die Standorte der Windenergiean lagen sowie die erforderl iche Er-

sch l ießung –  Eingrif fe in  den Wald erfo lgen.  

2.4.3  Forst - und landwirtschaft l iche Belange  

Die Errichtung von Windenergiean lagen einsch l ießl ich  der erforderl ichen Zuwegungen 

im Änderungsbereich set zt  eine Waldumwandlungsgenehmigung nach § 12 des Hess i -

schen Waldgesetzes  (HWaldG) voraus.  Danach bedarf  die Beseitigung von Wald zum 

Zweck einer anderen Bodennutzung der Genehmigung der Fors tbehörde.  Die Geneh-

migung sol l  versagt werden,  wenn die Erhaltung des Waldes im überwiegenden öffent-

l ichen Interesse l iegt,  es  sei  denn,  dass  dem Antragstel ler ein  Ausweichen auf  andere 

geeignete Grundstücke n icht zugemutet werden kann.  

Für die Nutzung von Windenergie im Wald hat der Bundesgesetzgeber mit § 2 EEG 

klargestel l t,  dass  die Errichtung und der Betrieb von An lagen zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien im überragenden öf fent l ichen Interesse l iegt und der ö f-

fent l ichen Sicherheit dient. D ies is t  bei  der Schutzgüterabwägung im Rahmen des 

Waldumwandlungsverfahrens als besonderer Abwägungsbelang zu berücks icht igen.  

Die erforderl iche Waldumwandlungsgenehmigung is t  n icht Gegenstand der Flächen-

nutzungsplanänderung,  sondern des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens nach 

dem BImSchG. Im Rahmen des BImSchG -Verfahrens wird die Fors tbehörde als  Träger 

ö ffent l icher Belange betei ligt.  Der fors trecht l iche Ausgleich (Ersat zaufforstung oder 

Waldumbau) wird dort  geregelt.  

Bewertung der Waldfunkt ionen  

Die Bewer tung der Waldfunkt ionen erfo lgt  auf  der für den Flächennutzungsplan ange -

messenen Prüft iefe und orient ier t  s ich am Detai l l ierungsgrad des Umweltberichts  zum 

Tei lregionalplan Energie Nordhessen 2017.  

Nutzfunkt ion: Bei den betroffenen Beständen handelt  es s ich überwiegend um Buchen-

bestände der Altersklasse 81–120 Jahre mit einzelnen Beimischungen .  Die Flächen 

erfü llen  eine ordent l iche Nutzfunkt ion im Sinne des § 1 Nr. 1 HWaldG (Rohstof fpro-

dukt ion).  Eine besondere fors twirtschaft l iche Er tragsklasse oder Sonderfunkt ion 

(Saatgutbestände,  Versuchsf lächen) is t  n icht dokument iert .  D ie Waldinanspruch-

nahme beschränkt s ich auf  die für Fundamente,  Kranstel l f lächen und Zuwegungen er-

forderl ichen Flächen; der überwiegende Tei l  der ca.  41,5 ha großen Fläche bleibt als  

bewir tschafteter Wald erhalten.  

Schutzfunktion:  Der Wald im Plangebiet  erfü ll t  allgemeine Schutzfunkt ionen nach § 1 

Nr.  2 HWaldG. Die Bodenschutzfunkt ion is t anges ichts  der moderaten Hangneigungen 

von durchschn it t l icher Bedeutung.  Eine Wasserschutzfunkt ion besteht insofern,  als  

der Regionalplan Nordhessen 2009 ein  Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 

fes t legt;  Wasserschutzgebiete gemäß § 51 WHG werden durch das Plangebiet  n icht 

berühr t. Der Wald ist  n icht als  Schutzwald, Bannwald oder Naturwaldreservat nach § 

13 HWaldG ausgewiesen.  

Klimaschutzfunkt ion:  Eine Funktion als  Koh lenstof fspeicher is t  gegeben,  wird jedoch 

durch die punktuel le Waldumwandlung nur geringfügig beeinträcht igt.  Windenergiean-

lagen senken als  Tei l  der Energiewende die energiebedingten CO 2-Emissionen,  
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welches langfris t ig zur Ent las tung des Waldes mit tels  K l imaschutz beiträgt.  Dadurch  

s ind grundsätzl ich  pos it ive Auswirkungen auf  allen  Schutzgütern zu erwar ten.  

Erholungsfunktion:  Eine besondere Erholungswaldfunkt ion nach § 13 HWaldG (Erho-

lungswald) ist  für das  Plangebiet  n icht fes tgesetzt.  Das Plangebiet  l iegt zwar innerhalb 

des Naturparks  Habichtswald,  weist  aber keine spezi f ische Erho lungs infrastruktur 

(Wanderparkplätze, ausgewiesene Erholungseinrichtungen) auf. D ie vorhandenen 

Forstwir tschaftswege werden auch als  Wanderwege genutzt;  diese Funkt ion wird 

durch die Windenergienutzung n icht wesent lich  beeinträcht igt.   

Der Wald im Plangebiet weis t zusammenfassend keine über die al lgemeinen Waldfunk-

t ionen h inausgehenden besonderen Schutzfest legungen auf.  Versagungsgründe für 

die Waldumwandlung s ind auf  der Ebene der Flächennutzungsplanänderung n icht er-

kennbar.  Die Reduzierung der Eingrif fsf lächen im Wald ist  im Genehmigungsverfahren 

nach dem BImSchG durch eine s tandortopt imierte An lagenplanung zu berücksicht i -

gen.  

Sofern keine f lächengleichen Ersat zaufforstungsf lächen zur Verfügung stehen,  is t 

nach § 12 Abs.  5 HWaldG eine Walderhaltungsabgabe fest zusetzen.  Die konkrete Fest-

legung der Waldumwandlungsf läche,  die Waldersatzpf lanzung oder die Walderhal-

tungsabgabe erfo lg t  im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG auf der Grund-

lage konkreter Anlagenstandor te.  

Die Gemeinde Breuna hat die Belange des Waldschutzes  und der Fors twirtschaft in  

die Abwägung eingestel lt . Der Verlus t von Waldboden ist  als erheblicher Eingri ff  zu 

bewerten.  Dem steht das öf fent l iche Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien 

gegenüber,  dem der Gesetzgeber in  § 2 EEG ein  überragendes öf fentl iches Interesse 

zugeschrieben hat. D ie Inanspruchnahme von Wald für Windenergiean lagen ist  in der 

Abwägung als  ver tretbar anzusehen,  sofern  die Rodungsf läche auf  das  für den An la-

genbetrieb zwingend erforderl iche Maß begrenzt und der fors trecht liche Ausgleich ge -

s ichert  wird.  Da das Verfahren noch n icht abgeschlossen is t,  wird die Abwägung for t-

laufend aktual is ier t.  

Landwir tschaftl iche Belange werden durch die Flächennutzungsplanänderung n icht 

berühr t,  da s ich im Plangebiet keine landwirtschaft l ich  genutzten Flächen befinden.  

3 Städtebauliche Eingriffsregelung  

Die s tädtebau l iche Eingrif fsregelung ist  in  § 1a Abs.  3 BauGB veranker t. Danach s ind 

die Vermeidung und der Ausgleich voraussicht l ich  erhebl icher Beeinträcht igungen des 

Landschaftsbi ldes sowie der Leis tungs - und Funkt ions fäh igkeit des Naturhaushalts  in 

der Abwägung zu berücksicht igen. Für Bau leitpläne wird gemäß § 18 BNatSchG auf  

die Vorschri ften des BauGB verwiesen.  

Da die konkreten An lagenstandor te ers t  im nachgelagerten Genehmigungsverfahren 

nach dem BImSchG festgelegt werden,  tei l t  die Gemeinde Breuna die Eingrif fsbewäl-

t igung zwischen der FNP -Ebene (grundlegende Aussagen und Grundsätze) und der 

BImSchG -Ebene (detai ll ier te Eingri ffsbi lanzierung und Kompensat ionsfest legung) auf. 

D iese Absch ichtung is t nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts  zu läss ig,  wenn ein  nachgelager tes Zulassungsverfahren folgt,  in dem die Ein-

gri ffsbewer tung auf der Grundlage eines konkreten Vorhabens erfolgt.  
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Die Bewertung der Eingrif fe in  Biotope wird im Genehmigungsverfahren nach der Hes-

s ischen Kompensat ionsverordnung (KV) durchgeführt . D ie Auswirkungen auf das  

Landschaftsbi ld sind anhand eines  konkreten Vorhabens zu ermit teln und zu bewer ten. 

Die n icht vermeidbaren und n icht kompens ierbaren Beeinträcht igungen des Land-

schaftsbi ldes  s ind gemäß der Hess ischen Kompensat ionsverordnung über eine Ersatz-

geldzah lung zu kompens ieren.  

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden fo lgende Grundsätze für die spä-

tere Eingri ffsbewält igung fes tgelegt, die im Genehmigungsverfahren nach dem BIm-

SchG verbindl ich umzusetzen s ind: Vermeidung und Min imierung von Eingri ffen durch 

s tandortopt imierte An lagenplanung, vorrangige Nutzung bestehender Forstwirt-

schaftswege zur Min imierung zusätzl icher Waldzerschneidungen, Bündelung der Wind-

energiean lagen an Clusterstandor ten sowie Waldersat zpf lanzung mit  öko logisch wert-

vo l lem Laubmischwald. Das Plangebiet bietet Raum für die Errichtung von  ca.  drei 

Windenergiean lagen. Für diese Größenordnung wird eine dauerhafte Waldumwand-

lungsf läche von ca.  2 bis  4 ha erwar tet.  

4 Artenschutzrechtliche Belange 

Der F lächennutzungsplan muss artenschutzrecht l iche Belange gemäß § 1 Abs. 6 Nr.  

7a BauGB i.V.m. § 44 Abs.  1 BNatSchG auf  übergeordneter Ebene ant iz ipieren.  Nach 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urt.  v.  12.03.2008 –  9 

A 14.07) müssen unüberwindbare artenschutzrecht l iche Konf likte bereits  auf der 

Ebene des F lächennutzungsplanes ausgeschlossen werden.  

Die Prüfung auf FNP -Ebene umfasst al le drei  Zugri ffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG: das Tötungs - und Verletzungsverbot (Nr. 1), das Störungsverbot (Nr. 2) 

sowie das Verbot der Beschädigung oder Zers törung von Fortpf lanzungs - und Ruhe-

stätten (Nr.  3).  Der Prüfgegenstand des § 249c Abs.  3 BauGB beschränkt die Minde-

rungsregeln  zwar auf europäische Vogelarten, Anhang -IV-Arten und WHG-Bewirt-

schaftungsziele,  die al lgemeine artenschutzrechtl iche Prüfung auf FNP -Ebene bleibt  

davon unberührt.  

Europäische Vogelarten 

Für die Ausschlussprüfung nach § 249c Abs.  2 Nr.  2 BauGB und die Prüfung unüber-

windbarer Konf l ikte s ind al le europäischen Vogelarten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr.  12 

BNatSchG (Art.  1 RL 2009/147/EG) relevant.  

Kol l is ionsgefährdete Brutvogelarten (§ 45b BNatSchG,  An lage 1 Abschnitt  1):  Derzeit  

wird eine Horstkart ierung für das Plangebiet und den relevanten Untersuchungsraum 

durchgeführt.  D ie Ergebnisse l iegen zum Zeitpunkt der Vorentwurfsfassung noch n icht 

vor.  Nach Auswertung der bis lang verfügbaren Daten (NATUREG -Datenbank,  Arten-

datenbank des HLNUG, Abfrage 04.11.2025) liegen keine Nachweise ko l l is ionsgefähr-

deter Brutvogelarten im Nahbereich oder im zentralen Prüfbereich des P langebietes  

vor.  Die Ergebnisse der Horstkart ierung werden vor der formel len Offen lage (§ 3 Abs.  

2 BauGB) in  die Begründung eingearbeitet.  So l lten  die Kart ierungsergebnisse Brut-

vorkommen ko ll is ionsgefährdeter Arten im Nahbereich oder im zentralen Prüfbereich 

belegen,  wird die Darstellung der Sonderbauf läche im Rahmen einer aktual is ierten 

Konf l iktprognose überprüft  und ggf. räumlich angepasst.  
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Störungsempf indl iche Waldvogelarten:  Der Buchenwaldkomplex s tell t  nach fachl icher 

Einschätzung ein  potenzielles  Bruthabitat  für waldtypische Vogelarten dar,  darunter 

auch s törungsempfindl iche Arten (z.  B.  Schwarzstorch als  Waldbrüter,  Hohltaube und 

Spechte als  Höhlenbrüter).  Für diese Arten können  baubedingte Störungen (Nr. 2) und 

der Verlus t von Fortpflanzungsstätten durch Rodung (Nr.  3) relevant werden.  Die Be-

wertung erfolgt  nach Abschluss  der Horstkart ierung.  Auf  der Ebene des Genehmi-

gungsverfahrens s ind  Bauzeitenregelungen und/oder eine öko logische Baubegleitung 

als  Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen.  

Die Genehmigung und der Betrieb von Windenergiean lagen in  den unmittelbar angren-

zenden Vorranggebieten VRG KS 21 und VRG KS 27 s tel len ein Indiz für die grund-

sätzl iche Verträglichkeit  des Landschaftsraumes mit der Windenergienutzung dar.  

Diese Einschätzung entbindet die Gemeinde Breuna jedoch nicht von der eigenstän-

digen Ermitt lung der Artens ituat ion im Plangebiet.  Kumulative Wirkungen durch die 

Errichtung zusätzl icher An lagen werden gesondert zu  bewerte t. 

Anhang-IV-Arten der FFH-Richt l in ie (F ledermäuse und sonst ige Arten)  

Al le europäischen Fledermausarten s ind in  Anhang IV der R icht lin ie 92/43/EWG auf-

geführt  und unterl iegen dem strengen Artenschutz nach § 44 Abs.  1 BNatSchG.  Die 

Buchenbestände im P langebiet  (Altersklasse 81–120 Jahre) bieten nach Einschätzung 

ein Quartierpotenzial  für baumbewohnende F ledermausarten. Zu den in vergleichba-

ren Habitaten in  Nordhessen regelmäßig nachgewiesenen Arten zäh len insbesondere:  

Quart ierbezogene Arten:  Bechstein fledermaus (Myot is  bechsteini i ),  Großes Mausohr 

(Myot is  myot is ),  Braunes Langohr (P lecotus  auri tus), Fransenf ledermaus (Myot is  nat-

tereri),  Wasserfledermaus (Myot is  daubenton ii),  Mopsf ledermaus (Barbastel la barbas-

tel lus). 

Kol l is ionsgefährdete Arten:  Großer Abendsegler (Nyctalus  noctu la),  K leiner Abend-

segler (Nyctalus  leis leri),  Rauhautf ledermaus (Pipis trellus nathusi i), Zwergf ledermaus 

(P ipistrel lus  pipis trellus),  Mückenf ledermaus (P ipis trel lus  pygmaeus).  

Für die quart ierbezogenen Arten is t  zu  prü fen,  ob die Rodung von Quartierbäumen 

(Bäume mit Höhlen, Spalten oder abstehender Rinde) eine Beschädigung oder Zers tö-

rung von Fortpf lanzungs - und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs.  1 Nr. 3 BNatSchG 

darstel l t. E ine Baumhöhlenerfassung wird im Rahmen der Entwurfs fassung ergänzt 

bzw.  auf  die BImSchG-Ebene abgesch ichtet,  wenn die Standortkonkretheit  auf  FNP -

Ebene eine belastbare Bewertung n icht zu lässt.  Auf  FNP -Ebene is t  fes tzustel len,  dass  

der gesch lossene Buchenwaldkomplex grundsätzl ich ein  Quart ierpotenzial aufweis t, 

das bei der Standortwahl auf  Genehmigungsebene zu berücks icht igen is t.  

Für die ko l l is ionsgefährdeten Arten ist  ein  erhöhtes  Kol l is ionsris iko im Bereich der 

Rotoren grundsätzl ich  n icht auszusch l ießen.  Betriebsbedingte Kol l is ionsrisiken kön-

nen durch Abschaltalgorithmen auf  der Grundlage von Gondelmonitoring im BImSchG -

Genehmigungsverfahren regelmäßig auf  ein  n icht -s ign if ikantes  N iveau gesenkt werden 

(§ 45b Abs.  6 BNatSchG,  ProBat -Verfahren).  Unüberwindbare artenschutzrecht l iche 

Konf l ikte für F ledermäuse s ind daher auf  FNP-Ebene nicht erkennbar.  

Für die im potenziel len  Verbreitungsgebiet  der Wi ldkatze (Fel is  s ilvestris ) und der Ha-

selmaus (Muscardinus avel lanarius) l iegenden Waldf lächen is t  eine erhebl iche Beein-

trächt igung durch die punktuelle Waldumwandlung unter Beibehaltung der 
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gesch lossenen Waldstruktur vermeidbar.  Die artenschutzrecht l iche Prüfung für diese 

Arten erfo lgt  im BImSchG-Genehmigungsverfahren anhand konkreter An lagenstand-

orte. 

Vorläuf ige Gesamtbewertung (Stand Vorentwurf)  

Unüberwindbare artenschutzrecht l iche Konf likte,  die der Darstel lung einer Sonder-

bauf läche von vornherein  entgegenstehen,  s ind nach derzeit igem Kenntn iss tand n icht 

erkennbar. Diese vorläuf ige Bewertung s teht unter dem Vorbehalt  der lau fenden 

Horstkart ierung und wird in  der Entwurfsfassung absch l ießend aktualisiert.  So l l ten die 

Kart ierungsergebnisse unüberwindbare Konf likte belegen,  wird die Darstel lung der 

Sonderbauf läche räumlich angepasst oder zurückgenommen.  

Die Absch ichtung der ver tieften ar tenschutzrechtl ichen Prüfung auf  die BImSchG -

Ebene is t  für die Bewer tung konkreter Anlagenstandor te sachgerecht,  da die stand-

or tbezogene R is ikoprognose eine Standor tkonkretheit  erforder t, die auf  FNP -Ebene 

n icht vorhanden ist .  Die Absch ichtung ers treckt sich nicht auf  die Ermit tlung der Ar-

tensituat ion auf  FNP -Ebene:  Die Frage, ob unüberwindbare Konf likte bestehen,  muss 

auf  FNP-Ebene beantwortet  werden.  

5 Gebietsschutz und FFH-Verträglichkeit 

Auf den verfahrensgegenständl ichen Flächen bef inden s ich keine Natura 2000 -Ge -

biete.  Im Untersuchungsraum von 3.000 m um das Plangebiet bef inden s ich sechs 

FFH-Gebiete.  Das FFH -Gebiet „Wälder bei Zierenberg“ bef indet s ich in  einer Entfer-

nung von mehr als  2 km zum Plangebiet.  Vogelschutzgebiete s ind im Untersuchungs-

raum n icht vorhanden.  

Anges ichts der Entfernungen zu den Natura 2000 -Gebieten (Mindestabstand ca. 1,8 

km) und der auf  die Sonderbauf läche beschränkten Wirkungen is t eine erhebliche Be -

einträcht igung der Erhaltungsziele nach derzeit igem Kenntnisstand n icht zu  erwar ten.  

Eine FFH-Vorprüfung wird im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG auf der 

Grundlage konkreter Anlagenstandor te durchgeführ t.  

6 Erfordernisse des Klimaschutzes  

Die Kl imaschutzklausel des  § 1a Abs.  5 BauGB verlangt die Berücksicht igung der Er-

fordern isse des Kl imaschutzes bei der Aufstel lung von Bauleitplänen.  Die Gemeinde 

Breuna hat diese Belange wie fo lgt  berücks icht igt:  

Der Ausbau der Windenergie an Land l iegt gemäß § 2 EEG 2023 im überragenden 

öffent l ichen Interesse und dient der ö ffentl ichen Sicherheit.  D ie Errichtung von Wind-

energiean lagen auf  dem Plangebiet  erzeugt erneuerbare Energie und subst ituier t  fos-

s i le Energiet räger.  Die damit  verbundene Vermeidung von Treibhausgasemiss ionen 

übersteigt  den durch die punktuelle Waldumwandlung (ca.  2 bis 4 ha) verursachten 

Verlust  an Kohlenstoffspeicherkapazität  nach bisheriger wissenschaft l icher Erkenntn is  

bereits innerhalb des ers ten Betriebs jahres. Der Wald als  Koh lenstoffspeicher bleibt 

auf  dem überwiegenden Tei l der Fläche (ca.  37 bis  39 ha) erhalten.  

Die Darstel lung der Sonderbauf läche als  Schraf fur über der Plandarstel lung „Fläche 

für den Wald“ verdeut l icht,  dass die Windenergienutzung und die Waldfunkt ion raum-

ver trägl ich kombin ier t werden.  Die Waldersat zpf lanzung nach § 12 Abs. 5 HWaldG 
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stel l t  sicher,  dass  die Waldf lächenbi lanz im Gemeindegebiet  langfris t ig ausgegl ichen 

bleibt.  

7 Abwägungsentscheidung 

Die Gemeinde Breuna hat die gemäß § 1 Abs. 7 BauGB relevanten Belange gegenei -

nander und untereinander abgewogen.  Da das Verfahren noch n icht abgesch lossen 

is t,  wird die Abwägung for t lau fend aktualisier t.  D ie wesent lichen Belange werden 

nachfo lgend dargestel l t.  

Für die Darstellung der Sonderbauf läche sprechen die energiepol i tischen und kl ima-

schutzbezogenen Belange.  Der Ausbau der Windenergie l iegt gemäß § 2 EEG 2023 im 

überragenden öffent l ichen Interesse und dient der ö ffent l ichen Sicherheit.  Das Bun-

desverfassungsgericht hat mit  dem Kl imaschutz -Besch luss  vom 24.  März 2021 die in-

ter temporale Freiheitss icherung als  Verfassungsgebot anerkannt.  Die Konzentrat ion 

der Windenergienutzung in  einem zusammenhängenden Bereich,  der die bestehenden 

Vorranggebiete VRG KS 21 und VRG KS 27 arrondier t, gewährleistet eine raumver-

trägliche Steuerung und vermeidet die Zers iedelung bisher unberühr ter Standorte.  Die 

vorhandene Erschl ießungs in frastruktur (Forstwir tschaftswege, Netzanbindung) kann 

mitgenutzt  werden.  

Dem gegenüber stehen forstwir tschaft l iche Belange.  Die Errichtung von Windenergie -

an lagen erforder t die punktuel le Waldumwandlung für Fundamente,  Kranstell f lächen 

und Zuwegungen im geschätzten Umfang von ca.  2 bis  4 ha.  Dem Waldverlus t  steht 

eine Walderhaltungsabgabe oder Ersatzauf forstung nach § 12 Abs.  5 HWaldG gegen-

über. Die Bewertung der Waldfunkt ionen hat ergeben,  dass  der Wald im Plangebiet  

keine über die al lgemeinen Waldfunkt ionen  h inausgehenden besonderen Schutzfest-

legungen aufweis t.  Der überwiegende  Tei l der ca.  41,5 ha großen Fläche bleibt  als 

bewir tschafteter Wald erhalten. Die Inanspruchnahme des Vorranggebietes für Fors t-

wir tschaft is t nach dem hess ischen Erlass zur Besch leun igung des Windenergieaus-

baus vom Mai 2023 zu läss ig.  

Die ar tenschutzrecht l ichen Belange werden aktuel l  ermit telt .  Nach derzeit igem Kennt-

n iss tand l iegen keine Ar tenvorkommen vor,  die eine Windenergienutzung des Plange -

bietes aussch ließen würden. Diese Einschätzung wird gestüt zt durch die erfo lgreiche 

Genehmigung und den Betrieb von Windenergiean lagen in  den unmittelba r angrenzen-

den Vorranggebieten.  

Die Belange des Landschaftsbi ldes  werden durch die Errichtung von Windenergiean-

lagen beeinträcht igt.  D ie Bewer tung der Auswirkungen auf  das  Landschaftsbild erfolgt 

im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG auf der Grundlage konkreter Anlagen-

s tandorte und -höhen.  N icht vermeidbare und nicht kompens ierbare Beeinträcht igun-

gen des Landschaftsbi ldes  werden gemäß der Hess ischen Kompensationsverordnung 

über eine Ersatzgeldzahlung kompensier t.  

Die Erho lungsfunkt ion des Waldes wird durch die Windenergienutzung geringfügig be -

ein trächt igt.  Das Plangebiet  l iegt innerhalb des Naturparks  Habichtswald,  weist  aber 

keine spezi f ische Erholungs in frastruktur auf. D ie vorhandenen Forstwir tschaftswege 

bleiben  nutzbar.  
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Die Gemeinde Breuna gewichtet die energiepol i tischen und kl imaschutzbezogenen Be -

lange höher als  die entgegenstehenden fors twir tschaftl ichen Belange und die Belange 

des Landschaftsbi ldes.  Diese Gewichtung s tüt zt  s ich auf die gesetzgeberische Wer-

tentscheidung des § 2 EEG 2023,  die den Ausbau erneuerbarer Energien zum überra-

genden öffent lichen Interesse erklär t,  sowie auf die Vorgaben des LEP Hessen 2020 

und des WindBG. Die Gegenbelange werden n icht überwunden, sondern durch Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen im nachgelager ten Genehmigungsverfah-

ren bewält igt .  

Die Abwägung stel lt  nach Auffassung der Gemeinde Breuna einen sachgerechten Aus-

gleich der betroffenen Belange dar. So l lten die Ergebnisse der laufenden Horstkar t ie -

rung unüberwindbare artenschutzrecht l iche Konf l ikte ergeben, wird die Darstel lung 

der Sonderbauf läche räumlich angepasst oder zurückgenommen.  

8 Flächenbilanz 

Flächennutzung         Fläche (ha) 

Sonderbauf läche Windenergie (neu,  überlagernd)    ca.  41,5 

Fläche für die Forstwirtschaft  (bisherig, bleibt bestehen)  ca.  41,5 

Auf Basis vergleichbarer Windenergieprojekte auf  Waldstandorten in Nordhessen wird 

für die Errichtung von ca.  drei  Windenergiean lagen eine dauerhafte Waldumwand-

lungsf läche (Fundamente, Kranstel lf lächen,  dauerhafte Zuwegungen) von ca. 2 bis  4 

ha erwartet. H inzu kommen vorübergehend in  Anspruch genommene Flächen für den 

Baubetrieb, die nach Fer t igstellung wiederaufgefors tet werden. Die genaue Größe wird 

im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG auf der Grundlage konkreter Anlagen-

s tandorte ermit telt.  Die Walde rsat zpf lanzung oder die Festset zung einer Walderhal-

tungsabgabe nach § 12 Abs. 5 HWaldG erfo lgt  ebenfal ls  im Genehmigungsverfahren.  

9 Verfahren  

Die 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Regelverfahren nach §§ 2 ff . 

BauGB durchgeführ t.  D ie Gemeindever tretung der Gemeinde Breuna hat mit  Be-

schluss  vom 30.09.2025 die Aufs tellung der 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes 

eingeleitet.  

Im Rahmen des Verfahrens werden die Behörden und sonst igen Träger ö ffent l icher 

Belange gemäß § 4 BauGB beteil igt  und die Öffent l ichkeit gemäß § 3 BauGB unter-

richtet.  D ie eingegangenen Stel lungnahmen werden gemäß § 1 Abs.  7 BauGB in  die 

Abwägung eingestel l t .  Nach Absch luss  der Abwägung besch l ießt die Gemeindever tre -

tung die Änderung des Flächennutzungsplanes.  Die Genehmigung erfo lgt  durch d as 

Regierungspräs idium Kassel gemäß § 6 Abs.  1 BauGB.  

Die Errichtung konkreter Windenergiean lagen bedarf  einer Genehmigung nach dem 

Bundes-Immiss ionsschutzgesetz (§ 4 BImSchG i.V.m.  Nr.  1.6 des Anhangs 1 der 4.  

BImSchV).  Im Genehmigungsverfahren werden die immiss ionsschutzrecht l ichen,  na-

turschutzrecht l ichen,  fors trecht l ichen und weiteren fachrecht l ichen Anforderungen 

auf  der Grundlage konkreter An lagenplanungen geprüft.  Verfahrensführerin  und ge -

nehmigende Behörde is t  ebenfal ls  das  Regierungspräs idium Kassel.   
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